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M A R K T G E M E I N D E  L A N N A C H

Verhandlungsschrift

über die Sitzung des Gemeinderates

am 14. Juni 2004 im Mehrzwecksaal der Volksschule Lannach.

Beginn der Sitzung: 18:30 Uhr

Die Einladung erfolgte am 03.06.2004 durch Kurrende.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen:

Anwesend waren:

Bürgermeister: Josef Niggas
Vizebürgermeister: Ing. Gerhard Flecker
Gemeindekassier (Finanzreferent): Wilfried Fröhlich
GR. Matthias Pinter
GR. Dr. Herbert Thaller
GR. Bernd Hoffmann
GR. Christine Hubmann
GR. Anton Steiner
GR. Raimund Krenn
GR. Gerald Kienreich
GR. 

GR. Rosana Scheiring
GR. 

GR. Ing. Franz Doppelreiter
GR. 

GR. Mag. Hildegard Neckermann
GR. 

GR. Erich Lang
GR. 

Außerdem waren anwesend:

1. AL DI Roland Lesky
6. DI Maximilian Pumpernig zu Pkt. 10.)
2. Sylvia Stary
7. DI Dr. Hamid Monadjem zu Pkt. 11.)
3. DI Robert Zach zu Pkt. 7.)
8. Bgm. Dir. Walter Eichmann zu Pkt. 12.)
4. Dir. Franz Kapaun zu Pkt. 8.)
9. August Lang zu Pkt. 22.)
5. Alexander Gepp zu Pkt. 9.)

Entschuldigt waren:

GR Franz Haas
Nicht entschuldigt waren:

Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich.

Vorsitzender: Bgm. Josef Niggas

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

3. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

4. Genehmigung des Protokolls vom 03.05.2004

5. Bericht des Bürgermeisters

6. Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner

7. Umbau Pumpwerke Muttendorf I und II und Auingersiedlung

8. Firma Url-RWA; Errichtung Siloanlage; Grundinanspruchnahme

9. Alexander Gepp; Spitzensportlerförderung

10. Bebauungsplan Kaiserberg-West

11. Sportplatzsanierung

12. Zu- und Umbau Haupt- und Realschule Stainz

13. Gemeindepartnerschaftsaktivitäten 2004

14. FF Blumegg/Teipl; Neuanschaffungen

15. Haftpflichtversicherung für Umweltschäden Kindergarten Launegg

16. Karenzvertretung Kindergarten „Lannach“

17. Kassaprüfung am 22.4.2004

18. Gewichtsbeschränkung Breitenbachstraße; Ausnahmegenehmigung

19. Grundstücksabtretung für Löschteich Breitenbachstraße

20. Kündigung Gemeindewohnung Kreuzweger Stella

21. Schmutzwasserkanal Ziegelweg; Verlängerung, Kostenübernahme Material

22. Werbeeinschaltung Ortsplan

23. Ansuchen um Ratenzahlungen (nicht öffentlich)

24. Genehmigung nicht öffentlicher Protokolle (nicht öffentlich)

Pkt. 1) Eröffnung der Sitzung:

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr und begrüßt die anwesenden Gemeinderäte und –bediensteten sowie die erschienenen Zuhörer.

Pkt. 2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung:

An Hand der Einladungskurrende stellt der Bgm. fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgte.

Pkt. 3) Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit:

Es wird festgestellt, dass zu Beginn der Sitzung 14 Gemeinderäte anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfähig. GR Haas lässt sich entschuldigen.
Pkt. 4) Genehmigung des Protokolls vom 03.05.2004:
GR Steiner möchte, dass der Bericht des Prüfungsausschusses an den Gemeinderat in das Protokoll aufgenommen wird. Der Bgm. bezieht sich auf die Gemeindeordnung und meint, dass der Bürgermeister für die Protokollierung verantwortlich ist. GR Mag. Neckermann regt an, die Wortmeldungen aller Gemeinderäte im Protokoll festzuhalten. Weiters bezieht sie sich auf eine ihrer Aussagen unter Pkt. 10 der letzten Sitzung und hält fest, dass sie nicht behauptet habe, dass sie es nicht nachvollziehen könne, dass es trotz der beschlossenen Gehaltserhöhungen für die Bediensteten, zu einer Personalaufnahme kommen soll. Sie möchte richtig stellen, dass sie hierbei die damalige Umstrukturierung und Umbesetzung angesprochen hat. Daraufhin entgegnet der Bgm., dass das Protokoll nach den Aufzeichnungen des Diktiergerätes verfasst wird, und es sich dabei um ein Sinnprotokoll handelt. GR Steiner verliest § 53 Abs. 2 der Gemeindeordnung, welcher besagt, dass die Ausarbeitung einer Verhandlungsschrift durch die Schriftführer gemeinsam zu erfolgen hat. 
Der Bgm. zeigt sich darüber verwundert, warum die Art und Weise der Protokollführung den Vorstellungen mancher Gemeinderäte plötzlich nicht mehr entspricht.

GR Kienreich erwähnt, dass jeder Gemeinderat das Recht hat, Fragen zu stellen und Antworten darauf zu erhalten. Weiters bezieht er sich auf den Brief von Herrn Jöbstl, welcher in der letzten Sitzung verlesen wurde und meint, dass dies eine Angelegenheit zwischen Herrn Jöbstl und GR Steiner ist, und nicht im Protokoll festgehalten werden sollte.

Der Bgm. stellt den Antrag das Protokoll vom 03.05.2004 zu genehmigen.
Die Gemeinderäte Fröhlich, Scheiring, Mag. Neckermann, Ing. Doppelreiter, Dr. Thaller, Kienreich und Steiner stimmen dagegen, die übrigen 7 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
Pkt. 5) Bericht des Bürgermeisters:
Der Bgm. berichtet dem Gemeinderat, dass Frau Mag. Greimel hinsichtlich der Genehmigung zur Errichtung einer Apotheke die Einwendungen der Ärzte mit Hausapotheke zur Kenntnis übermittelt hat. Weiters erwähnt er, dass noch kein Genehmigungsbescheid für die Apotheke erlassen wurde, man jedoch laut Beurteilung von Frau Mag. Greimel davon ausgehen kann, dass der Bescheid negativ ausfallen wird. Er informiert darüber, dass bereits Entwürfe einer Einwendung zu einem möglichen negativen Bescheid erstellt werden und, dass der Rechtsvertreter von Frau Mag. Greimel zur nächsten Sitzung eingeladen wird. Des Weiteren berichtet er, dass die Marktgemeinde Lannach möglicherweise eine finanzielle Hilfestellung leisten muss, um eine Bewilligung für die Führung der Apotheke erreichen zu können.
Er teilt mit, dass Einwendungen von Hausapothekenführenden Ärzten eingelangt sind.

Bezüglich einer Anfrage von GR Steiner in der letzten Sitzung berichtet der Bgm., dass seitens des Landes Steiermark bereits seit einigen Jahren kein Heizkostenzuschuss mehr gewährt wird. Weiters meint er, dass es im Falle einer Auszahlung dieses Zuschusses seitens der Gemeinde erforderlich wäre, klarere Richtlinien dahingehend zu definieren. GR Steiner schlägt vor, dass sich der Sozialausschuss mit diesem Thema befassen sollte.
In seinem weiteren Bericht bringt der Bgm. den Mitgliedern des Gemeinderates ein Schreiben der Landesregierung, FA 18A, betreffend Lärmschutzmaßnahmen an der B76 zur Kenntnis. Aus diesem Schreiben geht hervor, dass die im Bereich der bestehenden Betonleitwand durchgeführten Schlägerungsarbeiten keinen Einfluss auf die Wirkungsweise des bestehenden Lärmschutzes haben.
Weiters berichtet der Bgm., dass er ein Ersuchen gestellt hat, dennoch Lärmmessungen durchzuführen und zu prüfen inwieweit die Möglichkeit besteht, die bestehenden Betonleitwände aufzustocken.
Der Bgm. verliest ein Schreiben von Frau Brigitte Schmidt, in welchem sie die Schließung ihres Geschäftes in Lannach bekannt gibt.

Des Weiteren verliest er ein Dankschreiben des Singkreises Lannach betreffend die Kostenübernahme der neuen einheitlichen Tracht.
Pkt. 6) Fragestunde; Anfragen an den Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeindevorstandes und die Ausschussobmänner:

Kassier Fröhlich berichtet, dass die starken Regenfälle in den letzten Tagen wieder zu massiven Beeinträchtigungen der Hausbesitzer im Bereich Lannach-Ost führten. Er erkundigt sich danach, ob die beschlossene Sanierung des Kanalnetzes zu einer Lösung des Problems führen wird oder, ob noch zusätzliche Maßnahmen getroffen werden müssen.
Der Bgm. erläutert, dass dieses Thema unter Pkt. 7. der Tagesordnung behandelt werden wird und es bereits in der Mitgliederversammlung und im Vorstand des RHV zu einer Beschlussfassung kam. Weiters informiert er darüber, dass 2 neue Pumpwerke und eine Druckleitung errichtet werden müssen. 

Er erklärt, dass es durch Kleidungsstücke zu einem Ausfall des Pumpwerkes Weinzettel kam und dies zu einer Verschärfung der Situation im Bereich Lannach-Ost während der letzten Regenfälle führte.
GR Scheiring erkundigt sich bei DI Lesky danach, warum es noch nicht zu einer Vergabe der 3 freigewordenen Gemeindewohnungen kam. Sie äußert, dass diese Wohnungen bereits seit längerer Zeit frei stehen und es Anwärter gibt, die Interesse daran zeigen.

Daraufhin entschuldigt sich DI Lesky für die Verzögerung und erklärt, dass die Sanierung der Wohnungen noch in Bearbeitung ist.
Der Bgm. weist darauf hin, dass bereits über die Notwendigkeit einer Generalsanierung dieser Wohnungen berichtet wurde.
GR Mag. Neckermann spricht die Überflutungen im Bereich Hötschdorf an, die durch die massiven Regenfälle verursacht wurden. Sie erkundigt sich danach, ob Maßnahmen diesbezüglich angedacht sind.
Außerdem möchte GR Mag. Neckermann wissen, in welcher Weise die Gemeinde die Englisch-Ferienaktion in der Volksschule unterstützt.

Der Bgm. bezieht sich auf ihre zweite Anfrage und meint, dass die Unterstützung für die Englisch-Ferienaktion nur darin besteht, einen Klassenraum für den Unterricht zur Verfügung zu stellen.
Zur ersten Anfrage von GR Mag. Neckermann, teilt der Bgm. mit, dass die Landesstraße in diesem Bereich tiefer liegt, als die bebauten Grundstücke und somit Gebäude nicht zu Schaden kommen werden. Weiters äußert er, dass der Wasserabfluss schlecht funktioniert und daher Ausbaggerungsarbeiten stattfinden werden. 
GR Pinter fragt an, ob die Gemeinde im Straßenausbau an den Lienhartgründen involviert ist. Weiters meint er, dass dieser Ausbau seitens der Gemeinde überwacht werden sollte, da dort seiner Ansicht nach, die Straßenentwässerung nicht gut gelöst wurde.

Daraufhin versichert der Bgm., dass er diese Baustelle gemeinsam mit DI Lesky besichtigen wird.
GR Steiner fragt an, ob es zukünftig geplant ist, auf der Rückseite von amtlichen Mitteilungen Werbungen von Firmen aufzudrucken. Er zeigt sich darüber verwundert, dass in  einer der letzten Mitteilungen für das Technologiezentrum der Gemeinden Georgsberg, Stainz und St. Stefan geworben wurde. Er wünscht sich, dass künftig auch für Lannacher Betriebe die Möglichkeit besteht in dieser Form zu werben.

In seiner zweiten Anfrage erkundigt sich GR Steiner danach, wann der Straßengraben am Apfelweg gereinigt wird.

Der Bgm. bezieht sich auf die erste Frage von GR Steiner und meint, dass noch kein ortsansässiger Betrieb mit dem Ersuchen um Bewerbung in einer amtlichen Mitteilung abgelehnt wurde.
Zur zweiten Anfrage von GR Steiner antwortet der Bgm., dass es im Bereich des Apfelweges nur schwer möglich ist, den bestehenden Straßengraben zu vergrößern, da das dazugehörige Grundstück der Gemeinde nicht genügend Fläche aufweist.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, wie es kontrolliert wird, ob ausschließlich Lannacher Gemeindebürger im Altstoffsammelzentrum ihre Entsorgungstätigkeiten durchführen.
Daraufhin antwortet der Bgm., dass die Fuhrparkmitarbeiter ihre Arbeit sehr gewissenhaft durchführen und den Großteil der Lannacher Bevölkerung kennt. Weiters fügt er hinzu, dass ihm kein Fall bekannt ist, dass Personen aus anderen Gemeinden im ASZ Lannach entsorgt haben.
Nachstehende Dringlichkeitsanträge werden gestellt
Bgm.: „Reparatur Schneepflug - Ausbesserungsarbeiten“ – Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 7) Umbau Pumpwerke Muttendorf I und II und Auingersiedlung:

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bgm. Herrn DI Robert Zach vom Büro Ingenos.

Der Bgm. teilt dem Gemeinderat mit, dass, vor allem in Regenphasen, große Mengen an Schmutzwässer anfallen und diese nicht zur Gänze in die Kläranlage eingeleitet werden können. Er berichtet, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um den Bereich Lannach-Ost vom Problem der Kanalaufstauungen zu befreien. Weiters äußert er nochmals, dass die Kanalsanierung bereits in der Mitgliederversammlung bzw. im Vorstand des RHV beschlossen wurde, es jedoch auch eines Beschlusses des Gemeinderates bedarf, da die Marktgemeinde Lannach für einen Teil der Kosten aufkommen muss.
Der Bgm. erläutert, dass eine zweite Druckleitung mit einer Länge von etwa 650 m ausgehend vom Pumpwerk Muttendorf I errichtet werden muss. Des Weiteren berichtet er, dass zusätzlich zum alten Pumpwerk ein neues errichtet werden soll.
DI Zach erklärt, dass die Planung der Kanalanlagen und Pumpwerke in den 70er-Jahren erfolgte, und sich in der Zwischenzeit die Zahl der Einwohnerwerte massiv gesteigert hat. Weiters teilt er mit, dass beim derzeitigen Abwasseranfall nur eine Wassermenge von etwa 25 l/s befördert werden darf. Die zukünftige Leistung würde bei ca. 50–60 l/s liegen.
GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, ob die Sanierung des Verbandsammlers gleichzeitig mit dem Austausch der Pumpen durchgeführt wird und somit 2 Pumpwerke parallel in Betrieb sind. DI Zach bestätigt dies.
GR Dr. Thaller schlägt vor, eine größere Dimensionierung zu wählen, um den künftigen Erfordernissen besser zu entsprechen.

DI Zach rät von diesem Vorschlag ab und erklärt, dass die geplante Dimensionierung eine Reservebelastung von etwa 40–50 % bietet.
Der Bgm. teilt mit, dass der Kostenpunkt für die vorgeschlagene Variante II bei etwa EUR 88.650,00 liegt und von dieser Summe bereits die Förderungsbeträge seitens des Landes und des Bundes in Abzug gebracht wurden. Weiters informiert er darüber, dass der Kostenanteil für die Gemeinde Lannach 81 % beträgt.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, worin sich die beiden zur Auswahl stehenden Varianten unterscheiden.

DI Zach erläutert dies anhand einer Overhead-Folie:

	Pumpwerk Muttendorf I


	Variante I
	Variante II

	neue Druckleitung DN 200, ca. 650 m
	neue Druckleitung DN 200, ca. 650 m

	2 neue Pumpen
	zusätzlich zweiter Pumpschacht DN 2000

	neue Pumpwerksverrohrung

Pumpe I ca. 22 l/s (DN 150)

Pumpe II ca. 40 l/s (DN 200)
	altes Pumpwerk belassen

	
	2 neue Pumpen (ca. 25 l/s je Pumpe)


Weiters berichtet DI Zach, dass Variante II eine wesentlich höhere Betriebssicherheit gewährleistet.
Zum Pumpwerk Muttendorf II berichtet der Bgm., dass die derzeitige Förderleistung bei etwa 20–25 l/s liegt, jedoch eine Leistung von ca. 50–60 l/s benötigt wird.

Für den Umbau des Pumpwerkes Muttendorf II stehen 3 Varianten zur Auswahl. DI Zach schlägt Variante III vor:

· neue Druckleitung DN 200, ca. 100 m

· zusätzlicher Pumpschacht DN 2000

· altes Pumpwerk belassen

· 2 neue Pumpen (ca. 25 l/s je Pumpe)

Der Bgm. bringt den Mitgliedern des Gemeinderates die Restfinanzierungskosten in Höhe von EUR 36.850,00 zur Kenntnis. Der Kostenanteil für die Gemeinde Lannach liegt bei 97 %.
GR Dr. Thaller erkundigt sich danach, ob es eine technische Vorrichtung gibt, um eventuelle Fremdkörper zu zerkleinern, und so ein Verstopfen der Pumpen zu verhindern. DI Zach erklärt, dass es zwar derartige Geräte gibt, rät jedoch von einem Einbau ab, da dies, seiner Meinung nach, das Problem nicht löst. Weiters erwähnt er, dass solche Vorrichtungen nirgendwo zum Einsatz kommen.

GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, ob auch der bestehende Kanal saniert wird.

Der Bgm. antwortet, dass auch hierfür Maßnahmen vorgesehen sind, die es zu beschließen gilt.

GR Ing. Doppelreiter möchte wissen, welche Länge des Kanalnetzes saniert wird.
DI Zach wird etwas später darauf antworten.

Der Bgm. informiert die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass zum Umbau des Pumpwerkes Hartstraße (Auingersiedlung) Variante III wie folgt vorgeschlagen wurde:

· Pumpwerk DN 2000 Bestand

· neue Pumpschachtverrohrung

· neue Pumpen (ca. 4,5 l/s je Pumpe)

· neue Pumpdruckleitung DN 80

· Adaptierung E-Technik

DI Zach erklärt, dass die Notwendigkeit besteht, die Leistung des Systems zu verbessern, indem man eine neue Pumpschachtverrohrung und eine stärkere Druckleitung errichtet, um höhere Sicherheit gewährleisten zu können.

Der Bgm. berichtet, dass die Restfinanzierungskosten für den Umbau des Pumpwerkes Hartstraße unter der vorgeschlagenen Variante, EUR 35.500,00 betragen und der Kostenanteil für die Gemeinde Lannach bei 80 % liegt.
DI Zach präzisiert, dass die Gesamtinvestitionskosten für die Marktgemeinde Lannach EUR 134.000,00 betragen. In dieser Summe wurde bereits der Kostenanteil der Gemeinde Dobl in Abzug gebracht.

GR Steiner erkundigt sich danach, ob für diese Maßnahmen eine Direktförderung vorgesehen ist und die Finanzierung mittels Rücklagen erfolgen wird.

DI Zach ergänzt, dass keine Verpflichtung mehr besteht, derartige Maßnahmen über Rücklagen zu finanzieren. Weiters erklärt er, dass ein zweimaliger Zuschuss vorgesehen ist.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Durchführung der genannten Maßnahmen die Zustimmung zu erteilen. Weiters ersucht er um Übernahme der anfallenden Kosten seitens der Marktgemeinde Lannach, wobei die Finanzierung in Form von Rücklagen erfolgen wird.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Betreffend die Kanalsanierung im Bereich der Muttendorferstraße berichtet DI Zach darüber, dass im Zuge der Kamerabefahrung an 6 Stellen Undichtheiten festgestellt werden konnten. Weiters informiert er darüber, dass Angebote für Sanierungsmaßnahmen eingeholt wurden. Es besteht die Möglichkeit einer Sanierung durch eine offene Bauweise in der Landesstraße oder eine Innenrohrsanierung, wo so genannte In-Liner bzw. U-Liner zum Einsatz kommen. DI Zach rät von der genannten Möglichkeit der Sanierung durch Aufgrabungen ab. Er schlägt eine Sanierung mittels U-Liner vor. Hierfür liegen 2 Angebote der Firmen MM-Rohrsanierung mit einer Angebotssumme in Höhe von EUR 32.383,38 und rabmer Bau- und Installations GmbH & Co. KG mit einer Angebotssumme von EUR 28.872,50 vor. Er schlägt vor, die Fa. rabmer mit der Sanierung zu beauftragen.
GR Steiner erkundigt sich danach, wie viele Meter des Kanals saniert werden müssen.

DI Zach antwortet, dass es sich hierbei um 179 m handelt und 6 Schächte saniert werden müssten.
GR Scheiring möchte wissen, wie lange die Sanierungsarbeiten dauern werden und in welcher Weise es zu Beeinträchtigungen für die Bewohner des Bereiches Lannach-Ost kommen könnte. Daraufhin erklärt DI Zach, dass zwar der Kanal für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten abgesperrt wird, jedoch eine Umpumpung des Kanals über Schläuche erfolgen wird. Weiters meint er, dass die Arbeiten innerhalb von 14 Tagen abgeschlossen sein sollten, wenn eine Aufgrabung nicht erforderlich sein wird.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, welche Art der Sanierung seitens des Reinhaltungsverbandes vorgeschlagen wurde. Der Bgm. antwortet, dass es aufgrund des späten Einlangens der Anbote noch nicht möglich war, dieses Thema in einer Sitzung des RHV zu behandeln, jedoch auf die Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung des RHV aufgenommen wird.
Der Bgm. stellt den Antrag der Durchführung der Kanalsanierung im Bereich Dobler Straße die Zustimmung zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 8) Firma Url-RWA; Errichtung Siloanlage; Grundinanspruchnahme:

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Herr Dir. Franz Kapaun von der Fa. Url erschienen.
DI Lesky erläutert einleitend, dass die Fa. Url beabsichtigt auf dem Standort Fischerweg-Hauptstraße, angrenzend zum Altstoffsammelzentrum der Gemeinde, eine Siloanlage zu errichten. Die geplanten Silos sind laut Baugesetz als Gebäude anzusehen. Weiters berichtet er, dass ein Abstand von 10 m von der Siloanlage zur Grundstücksgrenze einzuhalten wäre. Beim derzeitigen Grundstücksverlauf wäre nur ein Grenzabstand von etwa 4 m möglich. 
Der Bgm. informiert darüber, dass die derzeitige Grenze nicht parallel zum Altstoffsammelzentrum verläuft. Des Weiteren erklärt er, dass es erforderlich wäre eine Fläche von 139 m² an die Fa. Url zu verkaufen, um die Errichtung der geplanten Siloanlage zu ermöglichen. Es würde eine Grundstücksfläche mit einer Breite von ca. 4 m neben dem Altstoffsammelzentrum bestehen bleiben.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, ob dieses Grundstück in irgendeiner Weise gestaltet ist. Der Bgm. antwortet, dass dort nur ein Zaun, ein Weg und einige Sträucher vorhanden sind.

GR Ing. Doppelreiter fragt an, wie die Förderbänder, die zur Befüllung der Silos dienen, verlaufen und, ob sie Lärm verursachen. Dir. Kapaun äußert, dass diese oberirdisch verlaufen werden, und keinen Lärm erzeugen.

GR Pinter ist der Meinung, dass die Grundgrenze in der jetzigen Form bestehen bleiben könnte, wenn der Gemeinderat einer Ausnahmegenehmigung zustimmt. Daraufhin antwortet DI Lesky, dass der Gemeinderat nicht über das Baugesetz verfügen und andere Bestimmungen beschließen kann. Weiters erklärt er, dass der Gebäudeabstand zu den künftigen Silos und dem Wirtschaftshof der Gemeinde erhalten bleibt, es jedoch nur um eine Verschiebung der Grenze geht. 
Der Bgm. schlägt einen Verkauf des Grundstückes an die Fa. Url vor. GR Steiner fragt an, ob durch eine Errichtung dieser Siloanlage eine Lagerung der Getreidesorten im Freien unterlassen wird. Dir. Kapaun teilt mit, dass eine Lagerung des Mais in den Silos erfolgen wird, und dies die Qualität und die hygienischen Bedingungen enorm verbessern wird.
GR Scheiring fragt, inwieweit es dadurch zu einer Lärm- und Geruchsbelästigung kommen kann. Dir. Kapaun teilt daraufhin mit, dass Getreide geruchsneutral ist und auch die Lärmentwicklung wesentlich geringer sein wird als bisher. Weiters meint er, dass auch die Verbesserung der hygienischen Bedingungen an diesem Standort einer der Gründe für die Errichtung dieser Siloanlage ist.
GR Fröhlich äußert, dass sich in unmittelbarer Nähe der Fa. Url Wohngebiet befindet und, dass einige Jungfamilien befürchten, dass die Errichtung weiterer Silos zu einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen könnte. Weiters empfindet er es nicht als fair, diesen Familien anfänglich zu versprechen, dass keine weiteren baulichen Maßnahmen geplant sind und es im Endeffekt doch zu einer Errichtung einer weiteren Siloanlage kommt.
Dir. Kapaun möchte nochmals klarstellen, dass die Errichtung der Siloanlage zu einer Verbesserung der hygienischen Bedingungen führen würde und, dass dieselbe Menge an Mais, die bisher im Freien gelagert wurde, dann in die Silos verlagert würde. Er bekräftigt, dass ebenso die Staubbelastung wesentlich geringer werden würde, da es keine Freimanipulation mehr gäbe.
GR Dr. Thaller möchte wissen, ob die geplante Siloanlage höher gebaut werden wird, als die derzeit bestehende.

Dir Kapaun antwortet, dass die derzeitigen Silos eine Höhe von etwa 30 m aufweisen, die geplante Siloanlage jedoch nur 22 m hoch sein wird.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, wann mit dem Bau der Silos begonnen würde. Der Bgm. berichtet, dass die Bauverhandlung für den 15.06.2004 festgesetzt ist.

GR Steiner fragt an, welchen Kaufpreis Dir. Kapaun für angemessen empfinden würde. GR Fröhlich ist der Meinung, dass dieser Tagesordnungspunkt besser vorbereitet werden muss und auch zuvor im Planungsausschuss behandelt werden sollte. Daraufhin entgegnet der Bgm., dass dieses Thema in der letzten Vorstandssitzung behandelt wurde und ein Beschluss dahingehend gefasst wurde, dass dieser Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung aufgenommen wird. Weiters meint er, dass es nun darum ginge, einen Preis für den Verkauf des Grundstückes im Ausmaß von 139 m² an die Fa. Url festzusetzen. Es gibt einen Kaufvorschlag in Höhe von EUR 60,00/m². Außerdem ist er der Ansicht, dass das geplante Bauvorhaben der Fa. Url zur Verbesserung der jetzigen Situation beitragen würde.
Um 19:55 Uhr wird die Sitzung für 5 Minuten unterbrochen.
GR Dr. Thaller teilt mit, dass die Mitglieder der SPÖ-Fraktion zwar für Lebensmittelschutz und für Betriebsansiedelungen sind, ihnen jedoch das Wohl der Bevölkerung mehr am Herzen liegt und sie aufgrund dessen dem Ansuchen nicht die Zustimmung erteilen werden.

Daraufhin informiert der Bgm. darüber, dass die Beschlussfassung für den Verkauf dieses Grundstückes einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedürfen würde. Weiters äußert er, dass er es nicht versteht, dass diese Maßnahme, die zur Verbesserung der betrieblichen Situation beiträgt, nicht befürwortet wird. GR Ing. Doppelreiter kritisiert, dass dieses Vorhaben in keinem Ausschuss vorbehandelt wurde.
Der Bgm. stellt den Antrag, dem Verkauf der Grundstücksfläche mit einem Ausmaß von 139 m² an die Fa. Url die Zustimmung zu erteilen.

Die Gemeinderäte Scheiring, Fröhlich, Mag. Neckermann, Dr. Thaller und Ing. Doppelreiter stimmen gegen den Antrag, die übrigen 9 Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt, da die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit nicht erreicht wurde.
Pkt. 16) Karenzvertretung „Kindergarten Lannach“:
Der Bgm. berichtet einleitend, dass Eveline Tomberger für das Kindergartenjahr 2003/2004 seitens des Gemeindevorstandes als Karenzvertretung für Karin Stiegler aufgenommen wurde. Weiters teilt er mit, dass es nun erforderlich wäre, für die restliche Karenzzeit von Frau Stiegler, einen Dienstvertrag mit Frau Tomberger abzuschließen. Die Kindergartenleiterin, Frau Fuchshofer, spricht sich ebenfalls für eine Weiterbeschäftigung von Frau Tomberger aus.

Der Bgm. stellt den Antrag, der Weiterbeschäftigung von Frau Tomberger als Karenzvertretung im Kindergarten Lannach die Zustimmung zu erteilen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 10) Bebauungsplan Kaiserberg-West:
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bgm. den Raumplaner DI Maximilian Pumpernig.

Der Bgm. informiert darüber, dass bereits in mehreren Sitzungen der Antrag der Grundeigentümer Rumpf, Krenn und Loitfellner, einen Bebauungsplan für das oben genannte Aufschließungsgebiet zu erarbeiten, behandelt wurde. Weiters berichtet er, dass in der letzten Planungsausschusssitzung der einstimmige Beschluss gefasst wurde, den Raumplaner DI Pumpernig mit der dort vorgeschlagenen Variante zu beauftragen. Der Bgm. teilt mit, dass Herr Rumpf am heutigen Tage seinen Wunsch geäußert hat, den Bebauungsplan in der ausgearbeiteten Form nicht durchzuführen, da er eine andere Form der Verkehrserschließung gewählt hat. Herr Rumpf schlägt vor, dass Wirtschaftsgebäude abzureißen und die Aufschließungsstraße unter dem Wohnhaus vorbeizuführen.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich danach, ob unter diesem Punkt Befangenheit seitens GR Krenn vorliegt. Der Bgm. fragt die Mitglieder des Gemeinderates, ob es gestattet ist, dass GR Krenn während der Beratung an der Sitzung teilnimmt. Alle Gemeinderäte stimmen für die Anwesenheit von GR Krenn während der Beratung.
GR Kienreich fragt an, ob der Vorschlag von Herrn Rumpf ebenso umsetzbar ist, oder ob eventuelle Probleme auftreten könnten. 
GR Steiner stellt den Antrag, dieses Thema nochmals in einer Sitzung des Planungsausschusses zu erarbeiten, da es sich hierbei um eine gravierende Änderung handelt. 
DI Pumpernig bringt dem Gemeinderat anhand einer Overhead-Folie die Ist-Situation im Bereich Kaiserberg-West zur Kenntnis. Er berichtet, dass es ursprünglich geplant war, die Straße hinter dem Wirtschaftsgebäude zu führen, um die Einheit des Hofes nicht in 2 Teile zu zerlegen. Weiters teilt er mit, dass eine fußläufige Anbindung am Ende des bestehenden Weges angedacht wurde, um die Durchwegung vom Zentrum her sichergestellt werden kann. DI Pumpernig informiert darüber, dass bei der ursprünglichen Planung 9 Bauplätze vorgesehen waren, bei Ausführung des Vorschlags von Herrn Rumpf jedoch nur mehr 7 Bauplätze zur Verfügung stehen würden. DI Pumpernig ist der Meinung, dass man das Gebiet in jener Form nutzen sollte, in der man möglichst viel Bauland erzielen kann, denn nur so kann auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit gewährleistet werden. Des Weiteren informiert er den Gemeinderat nochmals über das Ergebnis der letzten Planungsausschusssitzung. Er weist auf die Begehung hin, in welcher die Mitglieder des Planungsausschusses der Meinung waren, die Straße keinesfalls vor dem Wohnhaus vorbeizuführen.
GR Ing. Doppelreiter meint, wenn die Straße vor dem Anwesen der Familie Rumpf errichtet werden würde, würde diese wesentlich flacher verlaufen. DI Pumpernig gibt ihm Recht.

Der Bgm. weist daraufhin, dass es zu überlegen gilt, ob es für die Bewohner zumutbar ist, dass die Straße unmittelbar vor dem Wohnobjekt verläuft. Weiters ist er der Meinung, dass eine Lösung dahingehend gefunden werden muss, die auch dem Grundeigentümer entgegenkommt.
Er stellt den Antrag diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen und nochmals im Planungsausschuss zu behandeln.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. GR Krenn befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.
Pkt. 18) Gewichtsbeschränkung Breitenbachstraße; Ausnahmegenehmigung:
Der Bgm. verliest ein Schreiben von Herbert Ruprecht, in welchem er um die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Überschreitung der Tonnenbeschränkung auf der Breitenbachstraße ersucht. Weiters berichtet der Bgm. das Herr Ruprecht bereits einige Male mit der Bitte an ihn herangetreten ist, die Breitenbachstraße im Zuge der Neugestaltung ihres Hofes mit LKW´s befahren zu dürfen, die ein Gesamtgewicht von mehr als 40 Tonnen aufweisen. Der Bgm. erläutert, dass der Straßenaufbau dieser Straße für eine derartige Gewichtsbelastung nicht geeignet ist.
GR Steiner äußert, dass auf Gemeindestraßen zwar eine Gewichtsbeschränkung von 18 Tonnen herrscht, diese Grenze jedoch von fast allen Baufahrzeugen nicht eingehalten wird. Er ist der Meinung, dass die derzeitige Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen zwecklos ist und daher aufgehoben werden sollte.

Der Bgm. bekräftigt nochmals, dass die Straßenkörper für derart hohe Lasten nicht ausgelegt sind. Er ist der Meinung, dass eine generelle Aufhebung der Gewichtsbeschränkung dazu führen würde, dass die Straßen immer häufiger extremen Belastungen ausgesetzt werden.
GR Pinter gibt dem Bgm. Recht und meint, dass der Gemeinderat damals eine Gewichtsbeschränkung von 18 Tonnen beschlossen hat. Weiters weist er jedoch darauf hin, dass diese Beschränkung von den meisten Häuslbauern nicht eingehalten wird und meint, dass diese aufgehoben werden sollte, da nur jene Baufahrzeuge die Straßen befahren, die ohnehin dort fahren müssen.
GR Pinter stellt den Antrag die Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen aufzuheben.

Auch Gemeindekassier Fröhlich ist der Ansicht, dass diese Beschränkung aufgehoben werden sollte und kritisiert die konservative Denkweise zu diesem Thema.

GR Dr. Thaller schlägt vor, die Tonnenbeschränkung nur für den Bereich von Baustellenzufahrten aufzuheben. Daraufhin entgegnet der Bgm., dass dies straßenverkehrsrechtlich nicht möglich ist und dahingehend bereits Erkundigungen eingeholt wurden. Weiters bekräftigt er, dass nur eine generelle Aufhebung der Gewichtsbeschränkung möglich wäre, nicht jedoch ein Beschließen von Ausnahmeregelungen nur in bestimmten Fällen. Er erwähnt, dass der Straßenkörper durch die häufigen Niederschläge in den letzten Wochen einen ähnlichen Zustand, wie auch während der Tauwetterperiode, aufweist. Des Weiteren erklärt er, dass im Gemeindegebiet von Lannach ein Straßennetz mit einer Länge von etwa 60 km verläuft, welches sich in sehr gutem Zustand befindet. Er möchte nicht, dass es durch eine völlige Aufhebung der Gewichtsbeschränkungen zu einer Zerstörung der Gemeindestraßen kommt.

GR Pinter stellt den Antrag zur generellen Aufhebung der Gewichtsbeschränkungen auf Gemeindestraßen.

Die Gemeinderäte Pinter, Steiner, Kienreich, Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter, Mag. Neckermann, Scheiring und Fröhlich stimmen für den Antrag von GR Pinter. GR Hoffmann und GR Krenn enthalten sich ihrer Stimme. Die übrigen 4 Gemeinderäte stimmen gegen den Antrag. Demnach gilt der Antrag von GR Pinter als angenommen.

Der Bgm. stellt den Antrag, die Gewichtsbeschränkung auf Gemeindestraßen auf 30 Tonnen zu erhöhen, um das Straßennetz vor eventuellen Schäden zu schützen. 

Die Gemeinderäte Pinter, Steiner, Kienreich, Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter, Mag. Neckermann, Scheiring und Fröhlich stimmen gegen den Antrag. Die übrigen Gemeinderäte stimmen dafür. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
Pkt. 19) Grundstücksabtretung für Löschteich Breitenbachstraße:
Der Bgm. bringt den Mitgliedern des Gemeinderates ein Schreiben der Familie Ruprecht zur Kenntnis, in welchem sie um Abtretung ihres Grundstückes an der Breitenbachstraße im Ausmaß von 150 m², auf dem sich der Löschteich der FF Breitenbach/Hötschdorf befindet, ersucht. Sie schlagen einen Kaufpreis von EUR 40,--/m² vor.
Der Bgm. weist darauf hin, dass der Feuerwehr ohnedies ein ständiger Zugang zum Löschteich ermöglicht werden muss und stellt den Antrag, die genannte Grundstücksfläche seitens der Gemeinde Lannach nicht anzukaufen.

GR Steiner erkundigt sich danach, ob für dieses Objekt eine grundbücherliche Sicherstellung vorliegt. Der Bgm. äußert, dass der Löschteich wahrscheinlich nicht ins Grundbuch eingetragen wurde, jedoch schon seit mindestens 30 Jahren besteht.
GR Scheiring möchte wissen, ob sich die Feuerwehr auch Zutritt zum Löschteich verschaffen darf, wenn der Grundbesitzer nicht zu Hause sein sollte. Der Bgm. stimmt dem zu. GR Scheiring ist der Ansicht, dass die Gemeinde das Grundstück von Familie Ruprecht kaufen sollte. Daraufhin bekräftigt der Bgm. nochmals, dass er es nicht für sinnvoll empfindet, dieses Grundstück zu kaufen, da die Feuerwehr ohnedies zum Zutritt berechtigt ist.
GR Kienreich äußert, dass ein Löschteich dazu dient, um die Versorgung eines bestimmten Bereiches mit Löschwasser im Notfall gewährleisten zu können. Weiters ist er der Meinung, dass es auch im Interesse des Besitzers war, dass dieser Löschteich an dieser Stelle angelegt wurde. Er rät von einem Kauf des Grundstückes ab. GR Scheiring meint, man sollte dem anwesenden Herrn Ruprecht die Möglichkeit geben, zu diesem Thema Stellung zu nehmen.
GR Pinter erkundigt sich danach, ob die FF Breitenbach Hötschdorf den Kauf des Löschteichs befürwortet. Daraufhin antwortet der Bgm., dass auch der Kommandant die Meinung vertritt, dass ein Kauf nicht erforderlich sei, da die Feuerwehr ohnehin ein Zutrittsrecht zum Löschteich haben muss.

Der Bgm. stellt den Antrag, das Ansuchen der Familie Ruprecht abzulehnen und das Grundstück seitens der Marktgemeinde Lannach nicht anzukaufen.

Die Gemeinderäte Kienreich, Hubmann, Lang, Ing. Flecker, Hoffmann, Krenn und der Bgm. stimmen für den Antrag. GR Dr. Thaller enthält sich seiner Stimme. Die übrigen 6 Gemeinderäte stimmen dagegen, demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
Gemeindekassier Fröhlich stellt den Antrag, dass Grundstück neu auszumessen und seitens der Gemeinde Lannach zu erwerben.
Die Gemeinderäte Pinter, Steiner, Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter, Mag. Neckermann, Scheiring und Fröhlich stimmen dafür. Die restlichen 7 Gemeinderäte stimmen dagegen. Somit gilt der Antrag als abgelehnt.

Pkt. 13) Gemeindepartnerschaftsaktivitäten 2004:

Der Bgm. informiert den Gemeinderat darüber, dass kürzlich ein Treffen des Gemeindepartnerschaftskomitees stattgefunden hat. Weiters berichtet er, dass im Sommer einige Weinbauern aus Nimis steirische Weinbaubetriebe besichtigen werden. Des Weiteren ist geplant, im Zuge des Nimiser Madonnenfestes einen Produktstand zu betreuen und im Gegenzug dazu, werden einige Personen aus Nimis einen Stand am Lannacher Jahrmarkt errichten. Außerdem ist im Laufe des heurigen Jahres ein Vatikanbesuch mit den Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinden Lannach und Nimis und den Mitgliedern des Partnerschaftskomitees geplant. Hierfür soll ein Geschenk an den Vatikan im Wert von EUR 8.000,00 angekauft werden. Die Marktgemeinde Lannach hätte 50 % dieser Kosten zu tragen.

Weiters informiert der Bgm. darüber, dass der ESV Lannach eine Fahrt in die Partnergemeinde Alling organisieren wird. Die FF Breitenbach/Hötschdorf hat bereits kürzlich eine Fahrt nach Alling durchgeführt. Des Weiteren werden auch einige Personen aus Alling einen Produktstand beim Lannacher Jahrmarkt betreuen.
Der Bgm. informiert darüber, dass nicht die Kosten aller Vorhaben budgetmäßig gedeckt sind und es daher einer Beschlussfassung bedarf. 

GR Steiner möchte wissen, welches Geschenk für den Vatikanbesuch vorgesehen ist. Daraufhin antwortet der Bgm., dass eine Büste angefertigt wird und als Gastgeschenk überreicht werden soll. GR Dr. Thaller erkundigt sich nach dem Termin für die Vatikanreise. Der Bgm. berichtet, dass hierfür noch kein genauer Termin festgelegt wurde, die Fahrt jedoch voraussichtlich im Herbst stattfinden wird.

Der Bgm. stellt den Antrag, den geplanten Maßnahmen und erforderlichen Kosten betreffend die Partnerschaftsaktivitäten 2004 die Zustimmung zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Pkt. 9) Alexander Gepp; Spitzensportlerförderung:

Zu diesem Punkt begrüßt der Bürgermeister Herrn Alexander Gepp, welcher einleitend über seine bisherigen Erfolge im Radsport berichtet. Herr Gepp ersucht die Mitglieder des Gemeinderates um Gewährung einer Spitzensportlerförderung in Höhe von EUR 3.000,00. Als Gegenleistung bietet er der Markgemeinde Lannach Erwähnung in den Medien und auf seiner Homepage.
GR Steiner erkundigt sich danach, ob Herr Gepp weiterhin in Lannach wohnhaft bleibt. Daraufhin antwortet Herr Gepp, dass sein Hauptwohnsitz auch weiterhin in Lannach bleiben wird.
GR Krenn ersucht Herrn Gepp, den Film, der über das Race-across-America im kommenden Jahr gedreht werden wird, der Lannacher Bevölkerung zu präsentieren.

Herr Gepp meint, es würde ihn sehr freuen, den Bewohnern von Lannach mehr über seine Erfolge berichten zu dürfen und verspricht, eine Präsentation vorzubereiten.
Der Bgm. stellt den Antrag, Herrn Gepp eine Spitzensportlerförderung in Höhe von EUR 3.000,00 zu gewähren. Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 22) Werbeeinschaltung Ortsplan:

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bgm. Herrn August Lang von der Fa. Schubert & Franzke. Herr Lang berichtet dem Gemeinderat, dass die Fa. Schubert & Franzke in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Lannach derzeit eine neue Auflage des Lannacher Ortsplans mit einer Zahl von 6.000 Stück erstellt. Er ersucht um eine Werbeeinschaltung der Marktgemeinde Lannach und erklärt, dass hierfür ein 10 x 9 cm großes Feld auf dem Ortsplan zur Verfügung steht und die Kosten hierfür EUR 1.050,00 betragen würden. Er weist darauf hin, dass keine weiteren Kosten für die Gemeinde anfallen würden.
GR Steiner findet eine Werbeeinschaltung der Gemeinde Lannach auf ihrem eigenen Ortsplan nicht besonders sinnvoll. Er meint, es wäre besser, wenn sich ein Lannacher Betrieb dazu bereit erklären würde, in diesem Ortsplan zu inserieren.
Der Bgm. ist der Meinung, dass man die Bemühungen der Fa. Schubert & Franzke unterstützen sollte, da derartige Ortspläne sehr beliebt sind.

Der Bgm. stellt den Antrag, eine Werbeeinschaltung der Marktgemeinde Lannach mit Kosten in Höhe von EUR 1.050,00 in Auftrag zu geben.

Die Gemeinderäte Hubmann, Lang, Ing. Flecker, Pinter, Krenn, Hoffmann und der Bgm. stimmen für den Antrag. GR Kienreich enthält sich seiner Stimme. Die übrigen 6 Gemeinderäte stimmen dagegen. Demnach gilt der Antrag als abgelehnt.
Pkt. 11) Sportplatzsanierung:
Zu diesem Punkt begrüßt der Bgm. den Fachplaner für Sportstättenbau, Herrn DI Dr. Hamid Monadjem.
Der Bgm. berichtet, dass sich der Trainingsplatz in einem sehr schlechten Zustand befindet und bereits im Gemeindevorstand über mögliche Sanierungsmaßnahmen diskutiert wurde.
DI Dr. Monadjem teilt mit, dass er sich den Trainingsplatz bei allen Witterungsverhältnissen angesehen hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der Unterbau des Feldes für einen Fußballplatz völlig ungeeignet ist. Weiters berichtet er, dass auf dem Trainingsfeld Unkraut wächst und der Mittelstreifen Einsenkungen von 10–15 cm aufweist. Des Weiteren führt er aus, dass die Anlage für Trainingstätigkeiten von 10 Mannschaften viel zu klein ist. DI Dr. Monadjem weist darauf hin, dass eine Sanierung dieses Platzes einer Neuerrichtung gleichkommen würde. Er meint, es wäre eine Erneuerung des Unterbaus sowie der Rasentragschicht erforderlich, um eine gute Bespielbarkeit des Platzes gewährleisten zu können. Durch diese Maßnahmen wäre der Platz jedoch für knapp 1 Jahr nicht bespielbar. Eine weitere Möglichkeit wäre, nur den Mittelstreifen zu erneuern und die Randstreifen im jetzigen Zustand zu belassen, jedoch rät er von einer solchen Halbsanierung ab.
Gemeindekassier Fröhlich berichtet darüber, dass der Sportverein Lannach inklusive der Reservemannschaften 10 Mannschaften, begonnen vom Kindergartenalter bis hin zur U17 betreut. Weiters teilt er mit, dass der Sportplatz täglich von den einzelnen Mannschaften bespielt wird. Er äußert, dass er bereits 2 Spiele aufgrund des schlechten Zustandes des Platzes absagen musste und meint, dass dies für die jungen Sportler nicht mehr zumutbar sei. Er schlägt vor, jene Sanierungsmaßnahmen in Höhe von etwa EUR 50.000 bis 80.000 zu wählen, um für die nächsten 2–3 Jahre eine Bespielbarkeit des Feldes gewährleisten zu können, da längerfristig ohnehin ein Kunstrasenplatz angedacht wurde.
Der Bgm. ergänzt, dass bereits darüber diskutiert wurde, einen neuen Trainingsplatz auf einem, an den Sportplatz angrenzenden Grundstück zu errichten. Weiters empfiehlt er den derzeitigen Trainingsplatz so weit zu sanieren, um eine zufrieden stellende Übergangslösung für die nächsten 3 Jahre zu schaffen. Er weist darauf hin, dass auch am Hauptspielfeld Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
DI Dr. Monadjem schlägt vor eine provisorische Sanierung durchzuführen, um einen Spielbetrieb für die nächsten Jahre zu ermöglichen. Er verspricht Anbote dahingehend einzuholen und meint, dass für die Sanierung des Trainingsplaztes mit etwa EUR 20.000 bis 30.000 gerechnet werden muss.
Der Bgm. stellt den Antrag, einen Grundsatzbeschluss für die Projektierung der vorgeschlagenen Sanierungsmaßnahmen für das Trainingsfeld zu fassen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Vizebgm. Ing. Flecker befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.
Betreffend das Hauptspielfeld berichtet DI Dr. Monadjem, dass dieses zwar einen besseren Zustand aufweist, jedoch auch eine Sanierung in Höhe von EUR 20.000 bis 30.000 erforderlich wäre. Er weist auf die Wichtigkeit der Wasserversorgung des Hauptspielfeldes hin und meint, dass ein Brunnen, sowie eine automatische Beregungsanlage unbedingt notwendig wären. Er teilt mit, dass die Kosten für einen Brunnen bei etwa EUR 20.000 bis 25.000 liegen und für die Beregnungsanlage bei ca. EUR 15.000.
Der Bgm. stellt den Antrag, die Durchführung der, von DI Dr. Monadjem empfohlenen, Maßnahmen die Zustimmung zu erteilen.
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Pkt. 12) Zu- und Umbau Haupt- und Realschule Stainz:
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist Bgm. Dir. Walter Eichmann von der Marktgemeinde Stainz anwesend.

Einleitend berichtet Bgm. Niggas, dass in der Haupt- und Realschule Stainz ein Raumfehlbestand vorhanden ist, der auch seitens der Steiermärkischen Landesregierung bestätigt wurde. Weiters teilt er mit, dass Investitionskosten in Höhe von EUR 2.290.000 erforderlich sind, um diesen Raumfehlbestand auszugleichen.
Er informiert darüber, dass die Marktgemeinde Lannach eine der Mitgliedsgemeinden der Haupt- und Realschule Stainz ist und 18,95 % der Gesamtkosten zu leisten hat. Des Weiteren erläutert er, dass mit dem Bau im nächsten Jahr begonnen wird und die Marktgemeinde Lannach ab dem Jahr 2006 für 15 Jahre hindurch, einen jährlichen Beitrag in Höhe von 15.808,89 zu leisten hat.
Bgm. Dir Eichmann berichtet kurz über den geplanten Zu- und Umbau der Haupt- und Realschule Stainz und erwähnt, dass für dieses Bauvorhaben von der Marktgemeinde Stainz eine KEG gegründet wurde. Weiters informiert er darüber, dass für dieses Projekt Bedarfszuweisungen in Höhe von EUR 1.270.789,70 seitens des Landes Steiermark vorgesehen sind
GR Steiner fragt an, ob die Gemeinde Stainz die Räumlichkeiten von der KEG zurückmietet. Bgm. Dir. Eichmann bestätigt dies.

Daraufhin möchte GR Steiner wissen, inwieweit sich dieses Mietverhältnis auf die Höhe der Schulkostenbeiträge der einzelnen Mitgliedsgemeinden auswirkt.

Bgm. Dir. Eichmann antwortet, dass diesbezüglich noch keine genaue Kostenermittlung vorliegt, jedoch auch weiterhin eine Berechnung mit den derzeitigen Mischschlüsseln erfolgen wird und sich somit, wenn überhaupt, nur eine sehr geringfügige Veränderung der Schulkostenbeiträge ergeben wird.

GR Steiner erkundigt sich danach, ob der Mischschlüssel verändert wird, wenn sich die Finanzkraft der Marktgemeinde Lannach ändert. Bgm. Dir. Eichmann erklärt, dass es zu keiner Abweichung des Betrages kommen wird, solange sich die Finanzkraft der Gemeinde nicht gravierend verändert.
Gemeindekassier Fröhlich möchte wissen, ob eine Möglichkeit einer höheren Förderung seitens des Landes besteht. Bgm. Dir. Eichmann meint, dass eine höhere Bedarfszuweisung kaum erreichbar sein wird, da dieses Projekt mit einem Prozentsatz von 55,49 %, als Durchschnitt der Fördersätze aller beteiligten Gemeinden, ohnehin überdurchschnittlich gut gefördert wird.
GR Steiner erkundigt sich danach, ob auch ein Bau von Räumlichkeiten geplant ist, welche außerschulisch genützt werden. Bgm. Dir. Eichmann antwortet, dass die Errichtung eines Turnsaales geplant ist, welcher zwar auch für außerschulische Veranstaltungen zur Verfügung stehen wird, jedoch nicht als Veranstaltungshalle deklariert sein wird.
Gemeindekassier Fröhlich fragt an, wie viele Kinder aus Lannach in den Sprengelbereich der Haupt- und Realschule Stainz fallen. Bgm. Niggas berichtet, dass dort 60 Schulkinder eingesprengelt wären, jedoch nur 22 tatsächlich die Haupt- bzw. Realschule Stainz und 7 den Polytechnischen Lehrgang besuchen.

Bgm. Niggas stellt den Antrag, die anteiligen Baukosten seitens der Marktgemeinde Lannach für den Zu- und Umbau der Haupt- und Realschule Stainz laut Aufteilungsschlüssel zu übernehmen. Die Gesamtkosten für alle beteiligten Gemeinden sind mit einer Obergrenze von EUR 2.290.000 festgelegt.
GR Ing. Doppelreiter enthält sich seiner Stimme. GR Dr. Thaller befindet sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. Die übrigen Gemeinderäte stimmen für den Antrag. Demnach gilt der Antrag als angenommen.

Pkt. 14) FF Blumegg/Teipl; Neuanschaffungen:

Der Bgm. berichtet, dass die FF Blumegg/Teipl im AOH folgende Investitionen vorgesehen hat:
1 PC von der Fa. Schedina:
EUR 1.500,00 inkl.

15 Dienstmäntel von der Fa. Pfeifer:
EUR 2.088,90 inkl.

3 Feuerwehrgurte von der Fa. Pfeifer:
EUR    219,60 inkl.

1 Benzinmotorsäge von der Fa. Lagerhaus Lannach
EUR    654,00 inkl.

Weiters ersucht die FF Blumegg/Teipl um die Freigabe der finanziellen Mittel zur Löschteichsanierung, welche im AOH vorgesehen sind.
GR Ing. Doppelreiter erkundigt sich nach der Gesamtsumme der geplanten Neuanschaffungen. Der Bgm. erläutert, dass diese eine Summe von insgesamt EUR 4.463,00 aufweisen, jedoch die Kosten für die Sanierung der Löschteiche noch hinzukommt.
Der Bgm. stellt den Antrag, der Freigabe der finanziellen Mittel welche im AOH der FF Blumegg/Teipl vorgesehen sind, die Zustimmung zu erteilen. Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Gemeinderäte Scheiring und Hoffmann befinden sich während der Abstimmung nicht im Raum.
Pkt. 15) Haftpflichtversicherung für Umweltschäden Kindergarten Launegg

Der Bgm. berichtet den Mitgliedern des Gemeinderates, dass ein eventueller Ölschaden im Kindergarten Launegg nicht durch die derzeitige Haftpflichtversicherung gedeckt ist.
Der Bgm. stellt den Antrag, die erforderliche Jahresprämie in Höhe von EUR 161,85 seitens der Marktgemeinde Lannach zu übernehmen, um auch derartige Schäden im Kindergarten Launegg zu versichern.

Der Antrag wird einstimmig angenommen. Die Gemeinderäte Scheiring und Hoffmann befinden sich während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal.
Pkt. 17) Kassaprüfung am 22.04.2004:

GR Steiner teilt mit, dass er dem Gemeinderat die Protokolle der Kassaprüfungen vom 22.04. und 09.06.2004 zur Kenntnis bringen wird.

Er verliest das Protokoll der Kassaprüfung vom 22.04.2004.
Der Bgm. und Vizebgm. Ing. Flecker verlassen kurzzeitig den Sitzungssaal.
Gemeindekassier Fröhlich meint, dass die Sitzung abgebrochen werden sollte, da niemand den Vorsitz führt.

Die Gemeinderäte Fröhlich, Mag. Neckermann, Dr. Thaller, Ing. Doppelreiter und Scheiring verlassen die Sitzung. 

Um 22:00 Uhr schließt der Bgm. die Sitzung auf Grund mangelnder Beschlussfähigkeit.
*) Der unter Tagesordnungspunkt ......... gefasste Beschluss wird

*) Die unter den Tagesordnungspunkten ............. gefassten Beschlüsse werden gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGBl. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.

Schluss der Sitzung: 22:00 Uhr

Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 18 Seiten.

Genehmigt - unterschrieben

Lannach, am .................................................

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Vorsitzender

................................................................
...........................................................

Schriftführer
Schriftführer

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.


